
 

 

Schulbezirkssatzung 

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der 

Fassung vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588) in Verbindung mit § 63 des Niedersächsischen 

Schulgesetzes (NSchG) in der Fassung vom 08.05.2023 (Nds. GVBl. S. 80) hat der Rat in seiner Sitzung 

am … folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Satzung legt die Schulbezirke der Grundschulen im Gebiet der Gemeinde Stadland fest. 

§ 2 Grundschulen 

Die Gemeinde Stadland ist Träger der folgenden Grundschulen: 

1. Rodenkirchen, Schulstr. 14, 26935 Stadland, 

2. Seefeld-Schwei, Schulstr. 13, 26936 Stadland und Schulstr. 15, 26937 Stadland. 

§ 3 Schulbezirke 

(1) Die Anlage 1 beinhaltet alle Straßen der Schulbezirke und ist Teil dieser Satzung. 

(2) Es werden folgende Schulbezirke festgelegt: 

a) Rodenkirchen 

b) Seefeld-Schwei 

§ 4 Neu entstehende Straßen 

Bei neu entstehenden Straßen gehören diese bis zu einer Änderung der Anlage 1 oder dieser Satzung 

dem Schulbezirk an, dem die Straße angehört, von dem die neu entstandene Straße abzweigt. 

§ 5 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntgabe in Kraft. 

 

Stadland, … 

 

Harald Stindt 

Bürgermeister 


